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Richtlinie für die Überwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anla-
gen des Bundes (RÜV), Stand Juli 2008  
Einführung RÜV für bauliche Anlagen des Landes und des Bundes im Zu-
ständigkeitsbereich der Bayerischen Staatsbauverwaltung  
 

zu den Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)  
- zu den Richtlinien für die Durchführung von Hochbauaufgaben des Freistaates 

Bayern (RLBau)  
 
Anlagen 
1) Erlass des BMVBS vom 03.09.2008, Gz.: B10- 8111.1/7- C 
2) Richtlinie für die Überwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen  

des Bundes (RÜV), Stand Juli 2008 
3) Anlage 4: Einteilung der prüf- und bescheinungspflichtigen baulichen Anlagen 
4) Anlage 5: Anhaltswerte für Zeitintervalle für die jeweilige Art der Überprüfung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, BMVBS hat die 

RÜV, Stand 31.03.2006, überarbeitet und in der Fassung vom Juli 2008 für die 

baulichen Anlagen des Bundes verbindlich eingeführt.  
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Wir führen hiermit die RÜV in der Fassung vom Juli 2008 in Ergänzung zu Ab-

schnitt C der RBBau und Abschnitt C der RLBau für die Überwachung der Ver-

kehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes und des Landes ein. Die RÜV 

sind ab sofort anzuwenden und ersetzen die vorhergehenden Regelungen mit 

OBBS vom 07.06.2006 für den Bundesbereich sowie mit OBBS vom 16.08.2006 

für den Landesbereich. 

 

Die Änderungen zur vorhergehenden Fassung vom 31.03.2006 gehen im Einzel-

nen aus dem anliegenden Erlass vom 30.09.2008 des BMVBS hervor.  

 

Ergänzend geben wir folgende Hinweise für die Anwendung der RÜV im Zustän-

digkeitsbereich der Bayerischen Staatsbauverwaltung: 

 

 Die RÜV, Stand Juli 2008, geben genaue Regelungen für die Ersteinschät-

zung eines Gebäudes vor. Für die weiteren Prüfungen der als gefährdet 

erkannten Bauten gelten die Prüfintervalle aus der beigefügten Anlage 5.  

 Ergänzend zu den Regelungen nach Nr. 5 der RÜV, Stand Juli 2008, wird 

für die 2. Prüfstufe (RÜV Nr. 5.2. „Handnahe Untersuchung“), abhängig 

vom Gebäude bereits die Einschaltung eines Sachverständigen / einer 

fachkundigen Person empfohlen. Für die 3. Prüfstufe (RÜV Nr. 5.3 „Wei-

tergehende Untersuchung“) halten wir die Einschaltung eines Sachver-

ständigen für unerlässlich. 

 Die erforderliche Fachkunde (sh. RÜV Nr.6) erfüllen Prüfingenieure, Prüf-

sachverständige und Prüfämter für Standsicherheit, öffentlich bestellte und 

vereidigte Sachverständige aus dem konstruktiven Ingenieurbau für das 

jeweilige Fachgebiet und Bauingenieure, die mindestens zehn Jahre Tätig-

keit mit der Aufstellung von Standsicherheitsausweisen, mit technischer 

Bauleitung und mit vergleichbaren Tätigkeiten, davon mindestens fünf Jah-

re mit der Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen und mindestens ein 

Jahr technischer Bauleitung, nachweisen können.    

 Die Gebäudekategorien 1 und 2 der beigefügten Anlage 4 der früheren 

Hinweise zu Abschnitt C RLBau sind ohne Ausnahme der Gefahrenklasse 

1 gemäß Nr. 4.1 der RÜV, Fassung vom Juli 2008, zu zuordnen.  

 Bei den in den RÜV zitierten Hinweisen auf die RBBau sind für den Lan-

desbereich grundsätzlich die entsprechenden Regelungen nach RLBau 

anzuwenden.  
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 Die Dokumentation der Ergebnisse der Überprüfungen nach RÜV ist im 

Landesbereich in der Fachdatenbank Hochbau (FDH) vorzunehmen. Für 

den Bundesbereich gelten die Regelungen im Punkt Nr. 7 der RÜV bzw. 

K14 Nr. 6 der RBBau.   

 

Wir gehen davon aus, dass eine Ersteinschätzung aller baulichen Anlagen im 

Rahmen der regelmäßigen Baubegehungen nach RBBau C 2.1.1 (jährlich) und 

RLBau C 1.1 (alle zwei Jahre) auch für den Landesbereich spätestens mit der 

nächst folgender Baubegehung abgeschlossen wird. Somit sind nach diesem 

Zeitpunkt alle gefährdeten baulichen Anlagen identifiziert und entsprechend do-

kumentiert.  

 

Die RÜV ist im Internet und im Intranet Hochbau auf folgenden Seiten abrufbar: 

BMVBS: 

http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1052625/Richtlinie-fuer-die-Ueberwachung-

der-Verkehrssicherheit.pdf  

 

OBB: 

http://www.st-hochbau.shbamd.bybn.de/vorschriften 

 

 

Dieses Schreiben gilt über den Zeitraum von 3 Jahren hinaus, sofern zwischen-

zeitlich keine andere Reglung dazu ergeht.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Geiger 
Ministerialdirigent
 



 
 

 

 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  11030 Berlin 

 

   
   
   

 

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 
der Freien Hansestadt Bremen 
- Geschäftsbereich Bundesbau - 
 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt  
der Freien und Hansestadt Hamburg 
Amt für Bauordnung und Hochbau 
- Bundesbauabteilung - 
 

Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main 
- Landeszentralabteilung Lz, Referat Lz 1 Bundesbau - 
 

Betrieb für Bau und Liegenschaften 
Mecklenburg Vorpommern 
- Abteilung Bundesbau - 
 

Oberfinanzdirektion Hannover 
- Landesbauabteilung, Baugruppe Bund – 
 

Oberfinanzdirektion Münster 
- Bauabteilung – 
 

 

   
 

 

Oberfinanzdirektin Karlsruhe 
- Bundesbau Baden-Württemberg - 
 
Landesbaudirektion an der  
Autobahndirektion Nordbayern 
 
Brandenburgischer Landesbetrieb für  
Liegenschaften und Bauen - BLB 
Zentrale 
Dienstort Cottbus 
- Fachbereich Bundesbau - 

 MDir Michael Halstenberg 

  Leiter der Abteilung Bauwesen,  
  Bauwirtschaft und Bundesbauten 
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Oberfinanzdirektion Koblenz 
- Geschäftsbereich Bundesbau – SEITE 2 VON 7 

 

Ministerium der Finanzen des Saarlandes 
- Referat D/6 Bundesbau - 
 

Oberfinanzdirektion Chemnitz 
- Abteilung Bundesbau und Sonderaufgaben – 
 

Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 
- Hauptniederlassung - 
Geschäftsbereich 3 Hochbau – Bund 
 

Amt für Bundesbau - AfB 
beim Finanzministerium Schleswig-Holstein 
 

Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien 
Abteilung 3 - Staatlicher Hochbau, Kataster- und Vermessungswesen 
- Referat 34 Bundesbau - 
 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

 
Novellierung der Richtlinie für die Überwachung der Verkehrssicherheit von baulichen 
Anlagen des Bundes (RÜV)  

BETREFF 

 
1. Erlass BMVBS vom 31.06.2006 - B 10-8111.1/7-C  
2. Bund-Länder-Besprechung am 07.02.2008 
 
RÜV (Fassung Juli 2008)    - 2-fach - ANLAGEN 

B 10 - 8111.1/7 - C AZ 

Berlin, 03.09.2008 DATUM 

 

 

Mit Einführung des neu gefassten Abschnitts C der RBBau und der Richtlinie für die Überwachung 

der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RÜV) am 31.03.2006 (Bezug 1) zur Präzi-

sierung der Bauunterhaltungspflicht hat das BMVBS angekündigt, einen Bauwerkssicherheitsbericht 

in Auftrag zu geben, der über die in der RÜV enthaltenen Vorgaben und Empfehlungen hinaus weiter-

gehende Untersuchungen einer möglichen, bauartabhängigen Gefahrenklassifizierung von Konstrukti-
 



 
 

 

onen und möglichen standardisierten Prüfkriterien zum Gegenstand haben sollte. Es war beabsichtigt, 

die RÜV im Lichte der Erkenntnisse des Bauwerkssicherheitsberichtes fortzuschreiben. SEITE 3 VON 7 

Die Inhalte des mittlerweile vorliegenden Bauwerkssicherheitsberichtes wurden den Ländern am 

07.02.2008 (Bezug 2) vorgestellt und erläutert.  

 

Im Bauwerkssicherheitsbericht wird auf Grund repräsentativer Stichproben eine Einschätzung der 

Standsicherheit der Bundesgebäude abgegeben. Der Zustand der Bundesgebäude kann insgesamt als in 

der Regel gut bezeichnet werden, gleichwohl werden regelmäßige Kontrollen von Gebäuden in Ab-

hängigkeit von ihrem Gefahrenpotential empfohlen, um diesen Sicherheitszustand auf Dauer zu erhal-

ten. Die Gutachter schlagen weiterhin eine systematische Kategorisierung der Gebäude mit Hilfe von 

Bauteilkatalogen als Beurteilungshilfe vor und geben, in Abhängigkeit von der Gebäudekategorie, 

Empfehlungen zu Überwachungsintervallen und –intensitäten.    

 

Um die Erkenntnisse dieser vertieften Untersuchung der Bundesgebäude hinsichtlich ihrer Stand- und 

Verkehrssicherheit für die künftige, technisch und wirtschaftlich angemessene Überwachungspraxis 

der Bauverwaltungen des Bundes und der Länder zu nutzen, wurde eine unter der Leitung des 

BMVBS stehende Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben gebildet. Sie ist nach einer Kosten-Nutzen-Abwägung zu dem Schluss gekommen, von einer 

systematischen Kategorisierung der in Bundeseigentum stehenden Gebäude und baulichen Anlagen, 

wie im Bauwerkssicherheitsbericht beschrieben, Abstand zu nehmen. Gleichwohl enthält die überar-

beitete RÜV nunmehr ein Verfahren zur schnellen Identifizierung der Gebäude mit einem hohen Ge-

fährdungspotential, die prioritär einer konkreten Risikoeinschätzung unterzogen werden müssen. Die-

se Gebäudegruppe dürfte einen Anteil von unter 10 % des Gebäudebestandes ausmachen. 

 

Es ist festzustellen, dass sich die RÜV in ihrer Struktur und Regelungsdichte bewährt hat. Die Nen-

nung von Kriterien und Anhaltspunkten für die Risikoeinschätzung von Gebäuden oder Teilen davon 

und die daraus abzuleitende individuelle Festlegung von Art, Umfang und Turnus der Überwachung 

bleibt wesentlicher Inhalt der RÜV. Der vorliegende Bauwerkssicherheitsbericht hat dafür weitere 

wichtige Ergänzungen geliefert.     

 

Zu den Änderungen der RÜV im Einzelnen: 

 

 

 

 



 
 

 

Abschnitt 1 – Allgemeines 

Nennung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als zukünftige größte Eigentümerin von Bundes-

liegenschaften und –gebäuden und damit Gebäudeunterhaltungspflichtige.  
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Abschnitt 2 – Geltungsbereich 

Redaktionelle Überarbeitung. Hinweis auf die Erfordernisse des Brandschutzes, der von dieser Richt-

linie nicht erfasst ist. Darüber hinaus wird klargestellt, dass die Verkehrssicherheit im Sinne der RÜV 

nicht allumfassend ist. Die Verkehrssicherungspflichten im Sinne der RÜV werden durch den Zustand 

von baulichen Anlagen, Tragwerks- und Baukonstruktionen ausgelöst. Der allgemeine Grundsatz, dass 

Gefahren für andere grundsätzlich vermieden werden müssen, bleibt davon unberührt.     

 

Abschnitt 3 – Verantwortlichkeiten für die Gebäudesicherheit 

Hinweis auf die Verkehrssicherungspflicht der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigentüme-

rin im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements des Bundes. 

 

Abschnitt 4 – Verfahren  

Einleitend wird darauf verwiesen, dass die in der Regel jährlichen Baubegehungen gemäß Abschnitt C 

RBBau qualifiziert durchzuführen sind. Der Gebäudebestand des Bundes unterliegt insofern einer 

dichten Kontrolle auch des bautechnischen Zustandes. Diese Inspektionstiefe (vergl. Nr. 5.1) ist nach 

dem Ergebnis des Bauwerkssicherheitsberichtes für die überwiegende Anzahl der Fälle für die Ge-

währleistung der Gebäudesicherheit ausreichend. Für eine Reihe von Gebäuden sind jedoch weiterge-

hende Überwachungsmaßnahmen durchzuführen.     

 

Im Abschnitt 4 wird ein einfaches Verfahren beschrieben das dazu dienen soll, den gegebenenfalls 

noch nicht gemäß RÜV untersuchten Gebäudebestand zunächst in vorrangig oder nachrangig zu unter-

suchende Gebäude zu klassifizieren. In diesem einmaligen Bewertungsvorgang werden durch Zugrun-

delegung von Ausschlusskriterien die Gebäude identifiziert, die nach erster Einschätzung risikobehaf-

tet sein können und vorrangig zu untersuchen sind. Für die Auswahl der vorrangig und nachrangig zu 

untersuchenden Gebäude kann auf die Bauaufsichtsakten (RBBau K 14 Nr. 6), die Gebäudebestands-

dokumentationen oder einschlägige Datenbanken zurückgegriffen werden. 

Die genannten Merkmale sind kumulativ anzuwenden. Die Einordnung in die Klassen 1 und 2 dient 

lediglich einer Priorisierung des Vorgehens bei der Überwachung. Sämtliche Gebäude müssen letzt-

lich einer individuellen Risikoeinschätzung gemäß Nr. 4.3 und, daraus abgeleitet, einer adäquaten Art 

der Überwachung unterzogen werden.  

 



 
 

 

Abschnitt 5 – Überwachung 

Die Bauunterhaltung dient neben dem Werterhalt dem Erhalt der Sicherheit von baulichen Anlagen. 

Von der gegenwartsnahen Feststellung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten im Rahmen der Baube-

gehungen gemäß Abschnitt C RBBau waren und sind notwendige Maßnahmen zur Beseitigung si-

cherheitsrelevanter vorhandener oder drohender Schäden zu keinem Zeitpunkt ausgeschlossen. Inso-

fern sind die Baubegehungen essentieller Bestandteil der Überwachung baulicher Anlagen im Sinne 

der RÜV und stellen die regelmäßige erste Inspektionsstufe in einem abgestuften Verfahren dar.       

SEITE 5 VON 7 

 

Im Abschnitt 5 werden die drei in Frage kommenden Inspektionstiefen in dem abgestuften Vorgehen 

bei der Überwachung baulicher Anlagen erläutert. Die Übergänge sind fließend. Am Ende einer jeden 

Stufe der Inspektion sind in Abhängigkeit von der Risikoeinschätzung im Einzelfall Art, Umfang und 

Turnus der Überwachung festzulegen, beginnend bei der jährlichen Begehung (Nr. 5.1). In einem 

Flussdiagramm wird das Verfahren grafisch dargestellt. 

 

Abschnitt 6 – Qualifikation der Überwachenden 

Auf Aussagen über formale Qualifikationsanforderungen wurde weiterhin verzichtet. Den Bauverwal-

tungen wird anheimgestellt, die für die Überwachungstätigkeit notwendige Ausbildung, Fachkunde 

oder Erfahrung zu konkretisieren. Es ist davon auszugehen, dass für ggf. erforderlich werdende wei-

tergehende Untersuchungen gemäß Nr. 5.3 regelmäßig geeignete externe Sachverständige mit der 

speziellen thematischen Kompetenz eingeschaltet werden müssen.  

 

Abschnitt 7 – Dokumentation 

Der Abschnitt 7 ist neu hinzugefügt worden, beinhaltet aber Regelungen aus der RÜV 2006. An dieser 

Stelle wird nochmals auf die Bedeutung und Notwendigkeit der Führung von Bauaufsichtsakten und 

Erstellung ordnungsgemäßer Baubestandsdokumentationen gemäß Abschnitt H Nr. 2 RBBau hinge-

wiesen.  

 

Abschnitt 8 – Grundlagen für die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen 

Der Abschnitt wurde ergänzt. Bei der Übergabe von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind der Ver-

handlungsniederschrift ggf. Hinweise auf turnusmäßig zu überwachende Bauteile, Bauelemente, Bau-

konstruktionen, Konstruktionsdetails etc. beizufügen. Dazu können auch Instandhaltungspläne gehö-

ren, die die spezifischen Eigenschaften einer Konstruktion berücksichtigen. Von beauftragten Archi-

tekten und Ingenieuren sind entsprechende begründete Hinweise abzuverlangen.    

Das Muster 14 RBBau wird demnächst überarbeitet. 

 



 
 

 

Anlage 1 – Überwachungsliste 

Die Überwachungsliste ist entsprechend der abgestuften Vorgehensweise bei der Überwachung ange-

passt worden. Auf der Rückseite der Anlage 1 sind weitere Anmerkungen zu finden. 
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Anlage 2 – Risikoeinschätzung 

Die Ausführungen zur Risikoeinschätzung sind im Wesentlichen aus der RÜV 2006 übernommen. Die 

Kriterien und Anhaltspunkte für die Identifizierung risikobehafteter Gebäude und Bauteile, die u.U. 

einer turnusmäßigen Überwachung bedürfen, sollen eine Hilfe für die fachkundige Bauverwaltung und 

die Eigentümer zur Konkretisierung ihrer Verkehrssicherungspflicht sein. Auf die genannten Kriterien 

und Anhaltspunkte, die durch Erkenntnisse aus dem Bauwerkssicherheitsbericht ergänzt wurden, ist 

unter Berücksichtigung möglicher Schadensfolgen bei der Überwachung baulicher Anlagen besonders 

zu achten. 

Von einer systematischen Kategorisierung des Gebäudebestandes in Risikoklassen ist ebenso Abstand 

genommen worden wie von der abstrakten Definition überwachungspflichtiger Gebäude, weil sie die 

gesonderte Risikoeinschätzung jedes Einzelfalles auf Grund der Beurteilung des Gebäudezustandes 

vor Ort nicht ersetzen kann (vergl. Nr. 4.4). 

 

Die im Bauwerkssicherheitsbericht des BMVBS (Fassung Dezember 2007) oder in den Hinweisen für 

die Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen der ARGEBAU (Fassung September 

2006) angegebenen Überwachungszeiträume können zur Orientierung herangezogen werden. 

 

Anlage 3 – Hinweise für die Überwachung 

Die Hinweise sind aus der RÜV 2006 übernommen. 

 

Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 

Konversionsliegenschaften im Eigentum der BImA, dauerhaft oder vorübergehend stillgelegte Liegen-

schaften und darauf befindliche Gebäude/Objekte sind von der Verkehrssicherungspflicht nicht ausge-

schlossen. Sofern durch die Art der Sicherung dieser Liegenschaften und Gebäude/Objekte Gefahren 

für die Allgemeinheit nicht ausgehen, sind in der Regel handnahe oder weitergehende Untersuchungen 

von Bauteilen oder Bauelementen nicht erforderlich. In diesen Fällen haben BImA und Bauverwaltung 

/hausverwaltende Dienststelle wirtschaftlich vertretbare individuelle Festlegungen zu Art, Umfang und 

Turnus der Überwachung zu treffen. 

 

 



 
 

 

Hiermit führe ich die Richtlinie für die Überwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen 

des Bundes in der fortgeschriebenen Fassung Juli 2008 ein, die ergänzend zu den RBBau verbindlich 

zu beachten ist.  

SEITE 7 VON 7 

 

Zusätzliche Exemplare der Richtlinie können beim BMVBS, Referat B 10, und in Kürze auch im In-

ternet (www.bmvbs.de) abgerufen werden. 

 

 

 

Im Auftrag 

 

Michael Halstenberg 
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ANLAGE 3  RÜV
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Anlage 4
 
 
Einteilung der prüf- und bescheinigungspflichtigen baulichen Anlagen, die nicht 
nur zum vorübergehenden Aufenthalt einzelner Personen bestimmt sind, 
nach Gefährdungspotential und Schadensfolgen 
 
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
Gefährdungs-
potential/ 
Schadensfol-
gen 
 

 
Gebäudetypen und exponierte 
Bauteile 

 
Beispielhafte, nicht ab-
schließende Aufzählung 

 
Kategorie 1 
 

 
Versammlungsstätten mit mehr 
als 5000 Personen  
 

 
Stadion 

 
Kategorie 2 
 
 

 
 Bauliche Anlagen mit über 60 
m Höhe, 

 
 Gebäude und Gebäudeteile 
mit Stützweiten > 12 m 
und/oder Auskragungen 
> 6 m sowie großflächige Ü-
berdachungen 

 
 Exponierte Bauteile von Ge-
bäuden, soweit sie ein beson-
deres Gefährdungspotential 
beinhalten 

 

 
Fernsehtürme, Hochhäu-
ser  
 
Eislaufhallen, Hallenbäder, 
Kauf-, Mehrzweck-, Sport-, 
Reit-, Tennis-, Passagie-
rabfertigungs-, Pausen- , 
Produktionshallen, Kinos, 
Theater, Schulen 
 
große Vordächer, ange-
hängte Balkone, vorge-
hängte Fassaden, Kuppeln 
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Anlage 5
 
 
Anhaltswerte für Zeitintervalle für die jeweilige Art der Überprüfung,  

getrennt nach Kategorien (gem. Anlage 4) 
  
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Kategorie 

(siehe 
 Anlage 3) 

 
Gebäudetypen und 
exponierte Bauteile 

 
Begehung 

jeweils nach 
�… Jahr (-en) 

 
Prüfung 

jeweils nach �… 
Jahren 

 
Gutachter-
liche Unter-

suchung 
jeweils nach 

�… Jahren 

1 

 
Versammlungsstätten 
mit mehr als 5000 Per-

sonen 
 

2 2-3 6-9 

2 

 
 Bauliche Anlagen mit 
über 60 m Höhe, 

 
 Gebäude und Gebäu-
deteile mit Stützwei-
ten > 12 m1) und/oder 
Auskragungen  
> 6 m sowie großflä-
chige Überdachun-
gen1) 

 
 Exponierte Bauteile 
von Gebäuden soweit 
sie ein besonderes 
Gefährdungspotential 
beinhalten 

 
 

2 4-5 12-15 

 

 

 1) Soweit aus Gründen der Standsicherheit vertretbar, kann sich die Überprüfung auf 
     die betreffenden Gebäudeteile beschränken.  
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